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M. 1: 10.000

Gemarkung Paderborn, Flur 51

Vorhabenbezogener Bebauungsplan - Planzeichnung
Planzeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 – 11 BauNVO)

 Allgemeines Wohngebiet

WA 1 Flächen mit Vorhabenbezug
WA 2 Flächen ohne Vorhabenbezug

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 – 20 BauNVO)

Grundflächenzahl (GRZ)

Höhe baulicher Anlagen

z.B. A Zuordnung gemäß der Textlichen Festsetzung 2.2

Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzel- oder Doppelhäuser zulässig

Baugrenze

durch Baugrenzen festgelegter überbaubarer Bereich
nicht überbaubare Grundstücksflächen

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Flächen für oberirdische Stellplätze

Flächen für Tiefgaragen bzw. Garagengeschosse / Parkbauwerke

Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

zu erhaltener Baum

Sonstige Planzeichen (§ 9 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes

Grenze des räumlichen Vorhabenbereiches

Dachformen

Flachdach
Geneigtes Dach (als Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdach)

Bestandsangaben
Bestandsgebäude mit Hausnummer, tlw. mit Trauf- und Firsthöhenangaben

vorhandene Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Flurgrenze

Gemarkungs- und Flurbezeichnung

Maßzahl in Meter

Höhenpunkt in Meter über NHN

Weitere Signaturen siehe DIN 18702

Textliche Festsetzungen

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 – 11 BauNVO)

1.1 „Allgemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO)

1.2 In dem allgemeinen Wohngebiet (WA 1) – Vorhabenbereich sind ausschließlich zulässig:
• Wohngebäude gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO einschließlich solcher, die ganz oder teilweise
  der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen
• Anlagen für soziale Zwecke gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind gem. § 9 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB im
Vorhabenbereich nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1.3 In dem allgemeinen Wohngebiet (WA 2) sind allgemein zulässig:
• Wohngebäude gem. § 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO
• nicht störende Handwerksbetriebe gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke gem. § 4
  Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

In dem allgemeinen Wohngebiet (WA 2) können ausnahmsweise zugelassen werden:
• Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
  gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO
• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO

1.4 Nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden gem. § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO:
• Anlagen für Verwaltungen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO
• Gartenbaubetriebe gem. § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO
• Tankstellen gem. § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl

Innerhalb des WA 1 darf die maximal zulässige Grundflächenzahl überschritten werden für
• Freisitze (Terrassen, Balkone und Altane) innerhalb der dafür zulässigen überbaubaren
  Grundstücksfläche. Dafür werden separate überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt.
• durch unterirdische Garagengeschosse / Parkbauwerke bis maximal 0,8 gem. § 19 Abs. 4
  Satz 2 und 3 BauNVO i. V. m. § 21a Abs. 3 BauNVO, wenn der Nachweis der Verträglichkeit
  in Bezug auf das Grundwasser und die Hydrogeologie erbracht wird und diese Flächen, so
  sie keine Erschließungs- und Parkierungsflächen darstellen, mit einer Mindestabdeckung
  gem. Festsetzung 5.1.2 (Begrünung TG) zu versehen sind.

2.2 Höhe baulicher Anlagen

2.3 Oberer Bezugspunkt gem. § 18 Abs. 1 BauNVO:
Die Traufhöhe wird gemessen vom Bezugspunkt bis zum Durchdringungspunkt der Außenwand
mit der Dachhaut bzw. der Oberkante der Brüstung bzw. Umwehrungen bei Dacheinschnitten.
Die Firsthöhe wird beim Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdach gemessen vom Bezugspunkt bis
zur Oberkante Firstziegel.
Eine Überschreitung der festgesetzten Höhe der baulichen Anlagen kann gem. § 31 Abs. 1
BauGB durch untergeordnete Bauteile und technische Gebäudeeinrichtungen wie beispiels-
weise Abzugs-, Heizungs-, Lüftungs-, Antennen-, Aufzugsanlagen sowie für Anlagen zur
Nutzung solarer Strahlungsenergie um maximal 2,00 m ausnahmsweise zugelassen werden.
Für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist eine Überschreitung nur auf
Flachdächern zulässig.
Von der äußeren Gebäudekante am Dachabschluss/Attika muss der Abstand mindestens die
Höhe der konkreten Einrichtung (maximal 2,00 m) einhalten bzw. zurückgesetzt errichtet
werden.

3. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zulässig:
• Anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität, Wärme und Wasser sowie zur
  Ableitung von Abwasser dienen einschließlich der Flächen für die Abfallbeseitigung,
• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich
  unterbaut wird,
• Flächen / Gebäude für das Abstellen von Fahrrädern

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1 Niederschlagswasserbeseitigung
Niederschlagswasser von den Dächern darf nicht ungedrosselt in die Sammelkanalisation und
nicht über Sickeranlagen dem Grundwasser eingeleitet werden. Die Einleitungen in den
städtischen Regenwasserkanal sind auf q = 4,75l/(s*ha) zu drosseln.

4.2 Artenschutzrechtliche Auflagen
Anbringung von pauschalen Ersatzquartieren - Artengruppe Fledermäuse:
Zum Erhalt des Quartierpools werden als vorgezogene Ersatzmaßnahme pauschal zwei Ersatz-
quartiere für die Anbringung innerhalb des Wohnblocks veranschlagt. Sofern keine anderen
geeigneteren Orte für die Montage der Ersatzquartiere innerhalb des Wohnblocks zur
Verfügung stehen, ist die Anbringung an den Wohnhäusern Nr. 1 / 3 und 5 / 7 Wigbertstraße
vorzusehen.

5. Festsetzung für Teile baulicher Anlagen:
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

5.1 Bei einer Neuerrichtung von baulichen Anlagen in dem Plangebiet gilt:

5.1.1 Dachbegrünung
Flachdächer sind mit Ausnahme von Flächen für untergeordnete Bauteile und technische
Gebäudeeinrichtungen wie beispielsweise Abzugs-, Heizungs-, Lüftungs-, Antennen-, Aufzugs-
anlagen sowie für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sowie Dachterrassen
mindestens extensiv zu begrünen, wobei neben typischen Sedum-Arten verschiedene standort-
gerechte Gräser und Kräuter zu verwenden sind (gräser- und krautreiche Saatmischung für
extensive Dachbegrünungen). Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten.
Die Mindestaufbaustärkte der Substratschicht wird mit 8 cm vorgegeben.
Flachdächer von Nebengebäuden sind mindestens extensiv unter der Verwendung von Gräsern
und Kräutern zu begrünen.
Die Mindestaufbaustärke der Substratschicht wird mit 8 cm vorgegeben.

5.1.2 Begrünung von unterirdischen Gargengeschossen / Parkbauwerken
Die nicht überbauten Decken von unterirdischen Garagengeschossen / Parkbauwerken sind
intensiv zu begrünen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden.
Die Mindeststärke der durchwurzelbaren Schicht ist je vorgesehener Bepflanzung wie folgt
auszuführen:
Rasen- und Staudenflächen: 40 cm
Hecken und Gehölze: 70 cm
Kleinbäume und Großgehölze: 100cm

6. Baugestalterische Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB, § 89 Abs. 1 BauO NRW)

6.1 Dachformen
Zulässig sind das Flachdach sowie das geneigte Dach als Sattel-, Walm- und 
Krüppelwalmdach. Es gilt der Eintrag in der Planzeichnung.

6.2 Dachaufbauten
Dachaufbauten sind bei geneigten Dächern pro Dachfläche auf max. 50 % mit einem Abstand
zum Ortgang von mindestens 2,00 m zulässig.

6.3 Standorte für Mülltonnen und Müllcontainer
Die Standorte für Mülltonnen und Müllcontainer in den Außenanlagen außerhalb von Unterflur-
anlagen sind zu befestigen und durch dichte Pflanzungen (Hecken, Sträucher) oder
Abmauerungen und Palisaden so anzulegen, dass sie von der öffentlichen Verkehrsfläche nicht
eingesehen werden können.

6.4 Einfriedungen
Bauliche Einfriedungen an öffentlichen Verkehrsflächen dürfen eine maximale Höhe von 0,8 m
nicht überschreiten und sind als Mauern im Material und Farbe des Hauptgebäudes,
Natursteinmauern, senkrechte Holzlattenzäune und aus durchsehbaren Metallgitterzäunen
zulässig. Zäune sind mit heimischen Hecken oder heimischen Gehölzen zu hinterpflanzen.

B. Hinweise / Sonstiges

1. Hinweis zum Einsatz umweltverträglicher Baustoffe
Neubauten sind weitgehend so zu errichten, dass die eingesetzten Baustoffe, Materialien und
Produkte kreislauffähig sind.

2. Nutzung des Niederschlagswassers
Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser der Baugrundstücke kann vor Ort in
Form von Zisternen gesammelt und z. B. zur Gartenbewässerung genutzt werden. Für den
Speicherinhalt der Zisterne ist im Bauantrag das ermittelte Volumen der abflusswirksamen
Fläche vorzusehen. Es wird empfohlen, dass in der Zisterne zu speichernde Regenwasser von
den Dächern zu filtern, um eine Verunreinigung / Verstopfung der Bewässerungsanlage durch
mitgeführtes Laub oder Staub zu vermeiden.

3. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie an und auf Gebäuden sind so auszuführen,
dass dadurch keine unzumutbaren Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer oder die
Nachbarschaft entstehen.

4. Entdeckung von Bodendenkmälern
1.Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-

funde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung
von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-
Archäologie für Westfalen/Außenstelle Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.:
0521 52002-50; Fax: 0521 52002-39; E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org) unverzüglich
anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen.
Auf den § 16 Abs. 2 und Abs. 4 DSchG NRW wird verwiesen.

2.Um eine baubegleitende Beobachtung organisieren zu können, ist der Beginn der Erdarbeiten
der Stadtarchäologie Paderborn, Museum in der Kaiserpfalz, Am lkenberg,33098 Paderborn,
Tel.: 05251 2077105, Fax: 05251 69317-99; E-Mail: lwl-archaeologie-paderborn@lwl.org,
schriftlich, mindestens 4 Wochen im Voraus anzuzeigen.

5. Artenschutzrechtliche Hinweise gem. § 44 BNatSchG
Zur Berücksichtigung im Baugenehmigungsverfahren bzw. als Nebenbestimmung im Bauschein
aufzunehmen:

a) Abbruch- und Fällzeitenbeschränkung, abbruchbegleitende Besatzkontrolle -
Artengruppe Fledermäuse:

Notwendige Kontrollen sind im Rahmen einer Ökologischen Baubegleitung bzw. durch einen
fachkundigen Gutachter durchzuführen.Nachweislich besetzte Quartiere sind durch zusätzliche
Ersatzquartiere in entsprechender Anzahl (je nach Einzelfall) auszugleichen.

b) Abbruch- und Fällzeitenbeschränkung - Girlitz, häufige und verbreitete Vogelarten
Zur Vermeidung des Verbotstatbestands gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Töten und Verletzen)
BNatSchG für den Girlitz sowie häufige und verbreitet Vogelarten hat die Inanspruchnahme von
Gehölzen und Gebäuden nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln zwischen dem 1.
Oktober und dem 28. Februar zu erfolgen. Andernfalls sind begleitende Untersuchungen
durchzuführen.

6. Artenschutzrechtliche Empfehlung
a) Vorgezogene Gebäudeuntersuchung - Artengruppe Fledermäuse
Um eine tatsächliche Nutzung des Abbruchgebäudes als Quartier besser einschätzen zu
können sowie ggf. unerwünschten Abbruchstopps aufgrund von festgestelltem Besatz
entgegenzuwirken, kann im Rahmen einer Ökologischen Baubegleitung eine tiefergehende
Gebäudeuntersuchung unabhängig des Abbruchs durchgeführt werden, sodass voraussichtlich
zu präferierende Abbruchzeiten des Gebäudes ermittelt werden können. Dabei werden durch
eine Begehung Hinweise auf einen Besatz des Dachbodens bzw. Gebäudedachs (z. B. viel Kot,
Fledermäuse selbst) überprüft. Die Untersuchung stellt keinen Ersatz der abbruchbegleitenden
Untersuchung, sondern eine Hilfestellung zur Abbruchzeitenregelung dar.

b) Vermeidung von Lichtemissionen - Artengruppe Fledermäuse
Für die Außenbeleuchtung sind zu verwenden:

• Leuchtmittel mit geringem Anteil an UV- und Blaulicht: Farbtemperatur 1600 bis 2400 Kelvin,
     max. 3000 Kelvin (z. B. gelbe PC Amber LED, bernsteinfarbene LED)

• Beleuchtungsstärken bis max. 10 Lux
• voll abgeschirmte Leuchten, die die Lichtemissionen in den oberen Halbraum und in die
  Horizontale komplett abschirmen (Upward Light Ratio ULR 0 %)

Beleuchtungen sind möglichst dicht über den zu beleuchtenden Flächen (niedrige Lichtpunkt-
höhen) und auf die zu beleuchtenden Flächen ausgerichtet zu installieren, sodass keine
Beleuchtung über die Nutzfläche hinaus erfolgt. Beleuchtungen von Zufahrten und Parkplätzen
sind durch Bewegungsmelder auf die Zeit der Nutzung zu beschränken. Flächige Beleuchtungen
z. B. der Fassaden oder nächtliche Lichtquellen mit dekorativer Funktion in den Freiflächen sind
nicht zu vermeiden. Die Abschaltung der Beleuchtung in den Nachtstunden ist vorzusehen.

c) Anbringung einer Greifvogel-Nisthilfe - Artengruppe Vögel
Aufgrund des Hinweises einer potenziellen  ehemaligen Nutzung des Plangebiets als Brutstand-
ort für Greifvogelarten des Siedlungsbereichs wird die Anbringung einer artspezifischen Nisthilfe
in Form eines Turmfalken-Nistkastens in mindestens 6 m Höhe an der störungsärmeren Seite
eines Gebäudes innerhalb des Plangebiets empfohlen.

7. Altlasten
Sollten bei Erdarbeiten Abfallablagerungen oder Bodenverunreinigungen festgestellt werden, ist
die Abteilung Abfallwirtschaft/Bodenschutz des Kreises Paderborn umgehend zu
benachrichtigen. Die vorgefundenen Abfälle bzw. verunreinigter Boden sind bis zur Klärung des
weiteren Vorgehens gesichert zu lagern.

8. Schutz vor Starkregen
Starkregenereignisse und daraus resultierende Sturzfluten sind nicht an bestimmte Gebiete
gebunden und können jeden treffen. Im gesamten Plangebiet sind auf den privaten Grund-
stücken Maßnahmen zu treffen, die bei Starkregenereignissen das oberflächlich abfließende
Niederschlagswasser fassen und geordnet weiterleiten. Nachbargrundstücke dürfen nicht
geschädigt werden. Gebäudeöffnungen (Türen, Tore, Fenster…) unterhalb der OKFFB und
Zufahrten von unterirdischen Garagengeschossen / Parkbauwerken sind gegen Überflutungen
zu sichern. Es werden Maßnahmen zur Bau- und Risikovorsorge empfohlen. Über Möglichkeiten
der Eigenvorsorge informiert die Hochwasserschutzfibel - Objektschutz und bauliche Vorsorge
des zuständigen Bundesministeriums. Weitere Informationen zum Thema Starkregen und
Hochwasser sowie Hinweise und Empfehlungen zu baulichen Schutzmaßnahmen finden sich
auf der Homepage der Stadt Paderborn unter Wohnen/Soziales → Bauen & Wohnen →
Starkregen und Hochwasser oder unter folgendem Link: https://www.paderborn.de/starkregen.

9. Rückstauebene
Bei der Errichtung der Baukörper und der Grundstücksgestaltung (Zugänge, Lichtschächte,
Einfahrten etc.) ist die Rückstauebene zu beachten. Unter der Rückstauebene liegende Räume
und Entwässerungseinrichtungen müssen gegen Rückstau gesichert werden. Die Definition der
Rückstauebene ergibt sich aus der aktuellen Abwassersatzung der Stadt Paderborn.

10. Erdgeschossfußbodenhöhe / Überflutungsschutz
Aus Gründen des Hochwasserschutzes sowie um bei Starkniederschlagsereignissen eine
Überflutungsgefahr zu vermeiden, ist bei Errichtung der Neubebauung sicherzustellen, dass die
Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens (OKFF) mindestens 0,30 m über der dem
Grundstück angrenzenden und im Mittel gemessenen Straßengradiente liegt.

11. Baugrund
Im Untergrund der Planfläche liegen die potenziell verkarstungsfähigen Gesteine der Erwitte-
Formation (Kreide). Es sind keine Erdfälle aus der Umgebung bekannt.

12. Grundwasser
Bauliche Anlagen, die in das Grundwasser eingreifen, sind wasserdicht und auftriebssicher
auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen und sonstiger
Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des
Grundwassers entstehen kann. Gebäudeöffnungen unter der Geländeoberkante sind zu
vermeiden bzw. entsprechend geschützt auszubilden.

13. Kampfmittelfunde
Für den Bebauungsplan liegen Luftbildauswertung der Bezirksregierung Arnsberg vor.
Demnach handelt es sich um ausschließlich bombardierte Flächen. Derzeit sind keine Blind-
gängerverdachtsmomente oder Verdachtspunkte bekannt. Da sich jedoch nicht ausschließen
lässt, dass sich noch Kampfmittel im Erdreich befinden, wären Detektionen erforderlich.
Die dabei zu überprüfenden Flächen umfassen die:

• zur Bebauung vorgesehenen Flächen, bei Kellerbauweise, zusätzliche Detektion der 
  Kellergruben
• zur Versiegelung vorgesehenen Flächen - z.B. Zufahrten, Wege, Plätze -,
• Flächen für Arbeitsräume - z.B. Baugrubenböschungen, Kranaufstellbereiche,
  Leitungstrassen

Vorbereitende Maßnahmen der zu detektierenden Flächen
• Entfernung ferromagnetischer Störkörper, wie z.B. Zäune, Pfosten, Kraftfahrzeuge, 
  Container, Baumaschinen, Kräne im Nahbereich der Untersuchungsfläche, Baustellen- 
  einrichtungen, etc.,
• Beseitigung / Freischnitt des vorhandenen Bewuchses (ca. 10 cm), z.B. Bäume Sträucher,
  Hecken, etc.,
• Abtragung technogener Substrate, wie z.B. Bauschutt (Straßenaufbruch, Beton, Mörtel,
  Ziegel), Abfall, Schlämme, bis zum gewachsenen Boden,
• Herstellung begehbarer/befahrbar und ebener Untersuchungsflächen

Sofern Spezialtiefbaumaßnahmen (wie z. B. Errichtung von Spund-, Bohrpfahl- oder Schlitz-
wänden, Verankerungen, Erdwärme usw.) geplant sind, würde dies weitere Sicherheitsüber-
prüfungen gemäß der Anlage 1 Nr. 5 der Technischen Verwaltungsvorschrift (TVV) für
Kampfmittelbeseitigung im Land Nordrhein-Westfalen erfordern.
Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die örtliche Ordnungsbehörde oder
Polizei zu verständigen. Auskunft erteilt die örtliche Ordnungsbehörde.

14. DIN-Normen / Richtlinien
Die DIN-Normen werden zur Einsichtnahme bereitgehalten und können während der
Öffnungszeiten im Stadtplanungsamt eingesehen werden.

Rechtsgrundlagen
· Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der

COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20.05.2020 (BGBl. I S. 1041),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344);

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221);

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176);

· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240);

· Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802);

· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490);

· § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 04.08.2018 und 01.01.2019 (GV. NRW. S. 421), zuletzt
geändert durch Artikel 3 vom 14.09.2021 (GV. NRW. S. 1086);

· Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV.
NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17.12.2021 (GV. NRW. S. 1470);

· Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBodSchG) vom 09.05.2000 (GV.
NRW. S. 439), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetztes vom 20.09.2016 (GV. NRW. S. 790).

Stand: 12.12.2023
_________________________________________________________________________
Die Maßgenauigkeit des Bebauungsplans entspricht dem Veröffentlichungsmaßstab 1:500 
_________________________________________________________________________

z.B. 6

Verfahrensablauf
Kartengrundlage :  Lageplan zum Geländeaufmaß                          Stand vom : 20.01.2022
Die Kartengrundlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.
Die städtebauliche Planung ist geometrisch eindeutig festgelegt.

Paderborn, __.__.____  ...........................................................
                                               Dipl.-Ing. Buschmeyer
                                     (Öffentl.best. Vermessungsingenieur)

_________________________________________________________________________

Für die Erarbeitung des Planentwurfes:      Der Bürgermeister
T e c h n i s c h e s   D e z e r n a t         i. V.

Paderborn, __.__.____                                  ...........................................................
Technische Beigeordnete

Beauftragtes Planungsbüro in
Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt

Paderborn, __.__.____  ...........................................................
             Dipl. Ing. J.-P. Huesmann

_________________________________________________________________________

Der Ausschuss für Bauen, Planen und Umwelt der Stadt Paderborn hat am __.__.____
nach §§ 2 (1) S. 1  i. V. m. § 12 (1) S. 1 BauGB den Beschluss zur Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde nach
§§ 2 (1) S. 2 BauGB am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

Paderborn, __.__.____                 Der Bürgermeister
                                                                                                               i. V.

 ...........................................................
                                                                                            Technische Beigeordnete
_________________________________________________________________________

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion der Stadt Paderborn hat am
__.__.____ den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlossen.
Hierüber wurde die Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB durch die Veröffentlichung im
Internet sowie die öffentliche Auslegung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich
__.__.____ unterrichtet. Ihr wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Ort und Zeit der Veröffentlichung im Internet sowie der öffentlichen Auslegung wurden am
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange erfolgte gemäß § 4 (1) BauGB.

Paderborn, __.__.____                                                            Der Bürgermeister
                                                                                                       i. V.

 ..........................................................
                                                                                 Technische  Beigeordnete
_________________________________________________________________________

Der vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion der Stadt Paderborn am
__.__.____ beschlossene Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde mit
der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB in der Zeit vom
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ im Internet veröffentlicht sowie öffentlich
ausgelegt. Die Internetseite unter der die Unterlagen einsehbar sind, die Dauer der
Veröffentlichungsfrist sowie die weiteren nach § 3 (2) S. 4 BauGB geforderten Hinweise
wurden am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht. Die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte gemäß § 4 (2) BauGB.

Paderborn, __.__.____                                                            Der Bürgermeister
                                                                                                              i. V.

 ..........................................................
        Technische  Beigeordnete

_________________________________________________________________________

Der Rat der Stadt Paderborn hat gemäß § 10 (1) BauGB diesen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan am __.__.____ als Satzung beschlossen.
 
Paderborn, __.__.____  ..........................................................

         Technische  Beigeordnete
           
....................................................           .........................................................

Der Bürgermeister          Ratsherr
_________________________________________________________________________

Der Satzungsbeschluss dieses Bebauungsplanes wurde gem. § 10 (3) BauGB am
__.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Paderborn, __.__.____          Der Bürgermeister
         i. V.

 ..........................................................
                                                                                           Technische Beigeordnete
_________________________________________________________________________

Drees Huesmann
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Stadtplaner PartGmbB
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D-33689 Bielefeld
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z. B. 135.17

Vorhaben- und Erschließungsplan
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